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ach der Gewohnheit wird die Durchführung einer olchen Aenderung
ohne Zweifel auf Schwierigkeiten ſtoßen, und eS wird der größten
Paſtoralklugheit bedürfen, —um durch eine olche Maßregel nicht Er⸗
bitterung und Zerwürfniſſe Vi die Gemeinde hineinzutragen. Gelingt
eS dem Seelſorger, Iim Privatverkehr den beſonneneren El der
eiden Ortſchaften insbeſondere die angeſeheneren Männer für ſeine
Abſicht gewinnen, vielleicht gar die Sache ſo einzuleiten, daß die
Aenderung nicht ſo ſehr als ſein eigener Wunſch, als vielmehr als
Wunſ der beiden Ortſchaften und als m deren Intereſſe gelegen
ſich arſtelle, dann möge EL erſt noch die Aenderung der Gottes—
dienſtordnung nicht propria auetoritate vornehmen, ondern die

Angelegenheit In klarer und wahrheitsgetreuer Darſtellung nit
der ́um Beſtimmung der Gottesdienſtordnung dem biſchöflichen
Ordinariate unterbreiten, nicht damit auf die Verordnung
der geiſtlichen Obrigkeit hinweiſen könne, ondern auch Ami urch
dieſe die zweckmäßige rdnung In threm Beſtande geſichert bleibe.

Walding. Pfarrvikar o

ſef Sailer.

Ueber Lügen im Be  u und erweige
rung der Abſolution.) Emma, Tochter eines Beamten, der
mit Kindern eichlich geſegne iſt, unterhält mit Einwilligung ihrer
Eltern eine Bekanntſchaft mit Guſtav, der ihr verſprochen, ſie zu
heiraten, ſobald eine definitive Anſtellung rlangt aben erde
Da Emma aſt ohne Vermögen nd chon superadulta iſt, ſo ieg
ihr ſehr viel daran, Guſtav zu erbbern. Dieſer ommt öfters Iun die
Familie der auf Beſuch Bei Gelegenheit eines olchen Beſuches
zeigt ich nun einmal über die Grenzen des Erlaubten gefällig
und nachgiebig gegen ihren Bräutigam. Ipsa admittit Oscula t
amplexus, imo tactus tUurpes. Weil ſich aber nicht getraut,
dieſe Sünden ihrem gewöhnlichen Beichtvater, der mit ihrer Familie
befreundet iſt, beichten, ſo ſucht ſie einen unbekannten Beichtvater
auf,‚ den wir Rupert nennen wollen Dieſem bekennt ſie aufrichtig
ihre mit begangenen Sünden und erhält nach ſcharfer Zurecht
weiſung für dieſes Mal die Abſolution. Hierauf geht ſie wieder
regelmäßig ihrem gewöhnlichen Beichtvater, den ſie ber
jene Sünden (COhtra 8extum vollſtändiges Stillſchweigen bewahrt.
Da aber dieſem da Verhältniß ſeiner Pönitentin Guſtav be
ann iſt, ſo räg EL ſie, ob ſie wohl nicht Im Umgang mit dem⸗
ſelben ſich einer unde die Reinigkeit chuldig gemacht abe
Dieſe rage verneint entſchieden; und auf die weitere rage,
ob ſie viellei Unterdeſſen ander. gebeichtet habe, antwortet ſie
ebenfalls mit einer entſchiedenen Verneinung. Nach einiger Zeit fällt

wieder in die nämlichen oben angedeuteten Sünden Sie macht
zwar anfangs Widerſtands⸗Verſuche, jedoch gibt ſie 1e nach
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aus Furcht, 3 beleidigen und ſo die ſehnlich erwünſchte Partie
zu verlieren. Nun wendet ſie ſich wieder zu threm außerordentlichen
Beichtvater Rupert und bekennt nebſt thren ünden (COntra gextum
auch die gegen den Beichtvater begangenen Lügen. dies hin
erklärt Rup., daß ſich Eu verſündigt habe, eil ſie threm
Beichtvater in einer wichtigen Sache vorgelogen; zudem ver

ſie, threm gewöhnlichen Beichtvater Alles genau zu bekennen und
das Verhältniß mit aufzulöſen, da dasſelbe fü ſie eine nächſte
Gelegenheit zur ünde involvire. Da dazu m herbei⸗
aſſen will, ſo verweigert er ihr die Losſprechung, obwohl ſie hoch
und theuer erſpri alles aufbieten wollen, um nicht mehr
rückfällig zu werden

Von den verſchiedenen Fragen, welche man über dieſen
Fall ſtellen könnte, wollen wir nur drei herausheben: Hat
wirklich adurch eine ere Sünde egangen, daß ſie threm
Beichtvater V den angegebenen Punkten die ahrhei verhe hat

2 Rup uUg und richtig gehandelt, da ELr der be
fohlen, ihre mit begangenen Sünden ihrem gewöhnlichen Beicht⸗
vater zu offenbaren?

3.  3 Konnte Rup inter Androhung, die Abſolution zu ver
weigern, von ordern, ihr Verhältniß lit aufzulöſen, reſp
jedes Zuſammentreffen mit emſelben zu vermeiden?

Antwort zUuL rage hat ſich an und für ſich ur
Verhehlung des wahren Sachverhaltes einer chweren Sünde ſchuldig
gemacht Der Kirchenlehrer hon ſchreibt ber dieſen Punkt
Folgendes: „Négatio venialis (peccati) vel mortalis *  jam COnfessi
40H CxXCedit malitiam simplicis mendacii“. Daraus ergibt ſich
daß in unſerem E eine läßliche Sünde begangen, da eS
ſich nicht eine materia necessaria andelte Wenn jedoch jene
früher gebeichteten Sünden IM th Zuſammenhang
ſtünden mit der actuellen Beicht nd der Beichtvater würde darüber
als Richter und Seelenarzt fragen, ſo waäre Emma allerdings
Sub gravi verpflichtet, die ahrhei 3u agen iguori, 60
moral. VI 497) B., ſie ſich ber unreines ohl
gefallen anzuklagen ätte, das direet durch jene Sünden veranlaßt
wor

Antwort zuL 2 rage Schon aus dem Sub II Geſagten
geht hervor, daß Rup ni berechtigt war, diesbezüglich einen
ſtrengen Befehl ertheilen. Der Alphons 471.)
chreibt ber dieſen un wie 0lg „Non Offieit integritati Der
X loquendo. 81 quis ubinde gravius lapsus, 10 alteri Prius
Confiteatur t deinde Ordinario 8u0 venialia antum aher
konnte nicht en, wohl aber konnte und mu er der

den dringenden Rath geben, entweder ihrem bisherigenIWWCCARRRRNR
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ater ihr anzes Herz zu eröffnen oder einen andern ſich zu wählen,
vor dem ſie keine Scheu ätte, Alles aufrichtig zu bekennen, denn
für Perſonen, die in ähnlichen Verhältniſſen leben, wie unſere E.,
iſt CS immer eine ſehr bedenkliche Sache, wenn ſie von einem eicht
ater zum andern laufen Zudem liegt für ſie die Gefahr nahe,
das eine oder das andere Mal, einen wirklich nothwendigen
un 3u verſchweigen, ſie ni einen andern ſtändigen
Beichtvater aufſu

9  0  ach unſerer Anſicht hat RupAntwort zur 3 Frage
kein Recht, von abſolut zu verlangen, daß ſie ihr Verhältniß
mit auflöſe Dies könnte dann thun, eine frei
willige nächſte Gelegenheit zur Sünde nothwendig damit verbunden
wäre  —*8 Allein aus den zwei vorgekommenen Sündenfällen kann man

nicht mit Sicherheit ſchließen, daß eine Zuſammenkunft mit für
chon QAn und für ſich eine nächſte Gelegenheit zur ünde

involvire. Und * auch und für ſich eine nächſte Gelegen
heit wäre, wäre eS doch keine freiwillige, ondern eine moralif ch
nothwendige, 0 eS ware für äußerſt ſchwierig, dieſelbe
aufzugeben. Denn ihre zukünftige anſtändige Verſorgung hängt
threr Verehelichung mit ah Das Ufgeben des Verhältniſſes
mit Urde alſo für ſie großen 0  el bringen; her kann
ſie azu nicht verpflichtet werden Denn der Alphons emerkt
hierüber: „Communiter affirmant 110H eheri spoenitentem.
OCCaAaSsionem dimittere, 81 liter grave damnum AS8SUTUS Sit;
dummodo interius Sit paratus Uti mediis praescriptis.“ (Theol.
IIIOT VI 455.) Deßwegen hat nur die Pflicht, aus der
ächſten Gelegenheit, wenn eine olche wirklich vorliegt, eine ent
ferntere machen; und In dieſem Sinne oll auch der Beichtvater
wirken. Ueberhaupt nuß die Regel feſthalten: wenn *
ſchwieriger iſt, die Gelegenheit 3 u verlaſſen, als In der
Gelegenheit nicht ſündigen, ſo ſoll der Beichtvater
nicht abſolut auf Vermeidung der Gelegenheit eſtehen,
on dern durch geeignete ittel die Gefährlichkeit der
ſelben vermindern en Auch hier wie überall darf man

Was wirddas „respice finem“ nie aus dem Auge verlieren.
Rup durch Verweigerung der Abſolution erreichen? Es iſt faſt mit
Sicherheit anzunehmen, daß deſſenungeachtet das Verhältniß nicht
aufgeben ird Eher ird ſie den Empfang der Sacramente
aufgeben oder aber dieſelben durch Verſchweigen der chweren Sünden
entheiligen. Wenn ihr aber Rup die Abſolution ertheilt, ſo iſt doch
gegründete Hoffnung vorhanden, daß ſie alle Mittel anwenden werde,
um den Rückfall vermeiden; und wenn ſie auch das eine oder
andere Mal rückfällig werden ollte, ſo iſt dies immerhin noch beſſer
als enn ſie den Empfang der Sacramente unterlaſſen und ganz
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ohne Gnadenmittel bei jeder Gelegenheit Iu Sünde fallen würde
Hier gilt der Usſpruch Ballerini's „Confessarius nunqdam 10
eligere öpotérit, I2 —9u poenitens Certius St peccaturus“ ury-
Ballerini, Theol. moral., edit 5. Roman. de 1875 Iꝰ II
597 - annot.) ohl önnte Jemand einwenden, was der heil
Alphons VI 452.) gegen Roncaglia emerkt: „Ego
eXperientia doctus VIX semel VSI iterum permitterem SpOnS0 ad
domum Sponsae accedere vel SpOnsae aut parentibus UIII II
domo eXCIpere: enim reperi, qul IN tali ACCESSU IIOII CA/
verit saltem verbis aut CoOgitationibu etC.“ Illein dieſer UsSſpru
des Kirchenlehrers iſt 6CU Salis 3u nehmen und paßt
wohl nuLl auf die Verhältniſſe n gewiſſen egenden taliens Denn
nach dieſem rundſatze önnte man bei uns und n unſerer Zeit
kaum jemals eine Perſ die ſich m Brautſtande befindet, abſol
viren. Denn C8 iſt unter den ſog beſſern anden allgemein der
rau daß der Bräutigam öfters in die Familie der rau ömmt,
um dieſelbe 3u beſuchen; allerdings gewöhnlich In Gegenwart der
Eltern Wenn ein Beichtvater auch mit CV Strenge gegen
dieſen Gebrauch auftreten ürde, ſo könnte denſelben doch ni
abſchaffen, bh aber würde 7 die betreffenden Perſonen vom

Damit will ich aberEmpfang der Sacramente zurückſchrecken.
nicht geſagt haben, daß der Beichtvater nicht alles aufbieten ſoll,

die Gefährlichkeit dieſes Gebrauches ur geeignete Ermahnungen
und Rathſchläge E viel als möglich zu vermindern. Beſonders mu
man arauf dringen, daß bei derartigen Zuſammenkünften die jungen
Leute nie llein gelaſſen werden. In dieſer Weiſe hätte auch
Rup un unſerem 0  E vorgehen ollen. Erſt dann, eine ängere
Erfahrung zeigen ürde, daß auf Weiſe nichts erreicht werden
kann, und ſich die Rückfälle In die Sünde immerfort vermehren
würden, müßte Rup mit Hinweiſung auf die Orte Chriſti „Quid
prodest homini. 81 mundum Universum luéretur 610.* (Matth.
16. 26.) ſeiner Pönitentin die Abſolution verweigern, ſie nicht
bereit wäre, die gefährlichen Zuſammenkünfte mit vermeiden.

rient. Profeſſor Dr I

oſef Niglutſch
(„Haupt oder Todſünden““.) Ballerini emerkt

Eingang der Abhandlung Gury's über die Hauptſünden: „Aceu-
rata Ujus materiae notio theologis potius Praesertim
Thoma petenda est,. quam 1Dellis asceticis, qui 1101 ejus-
modi 1ES minus CExacte pertractant.“ Dieſe Bemerkung iſt eachtens⸗
Er nicht blos um Beſonderen, h In Ezug auf die einzelnen
Hauptſünden, ondern auch im Allgemeinen, hinſichtlich der
Hauptſünden als ſolcher, mit anderen orten hinſichtli des Charakters
der Hauptſünden. nter etzterem Geſichtspunkte, dem allgemeinen


